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Auszug aus dem Sitzungsprotokoll  
vom 02.02.2021: 

Der Erste Bürgermeister Thomas Krebs eröffnet die 
Sitzung des Gemeinderates Ihrlerstein. Er begrüßt 
die anwesenden Zuhörer sowie die Vertreterin der 
Presse. Vier Gemeinderatsmitglieder sind entschuldigt. 
Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Das Gre-
mium ist beschlussfähig.  
Gegen die Tagesordnung bestehen keine Einwände 
und so wird in die Behandlung der einzelnen Punkte 
eingetreten. 

Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemein-
deratssitzung vom 12.01.2021 wird ohne Einwendun-
gen angenommen. 

Neubaugebiet „östl. der Schulstraße“ 
Durchsprache möglicher Vergabekriterien 

Für das Neubaugebiet „östl. der Schulstraße“ liegen 
weit mehr Bewerbungen vor, als Bauparzellen zur 
Verfügung stehen. Im Eigentum der Gemeinde befin-
den sich 17 Grundstücke, für die es bereits mehr als 
200 eingetragene Bewerber gibt. 

Um für die Vergabe größtmögliche Gerechtigkeit 
gewähren zu können, sind in der nächsten Gemein-
deratssitzung Vergabekriterien festzulegen. Diese 
werden mit einem entsprechendem Punktesystem 
bewertet. Ein geeignetes Punktesystem ist von der 
Verwaltung auszuarbeiten und mit den Fraktionsspre-
chern abzustimmen. 

Gemeinderatssitzung

rbkk.de

Jetzt informieren

& Termin vereinbaren.

Zum Titelbild: Hinter der Fichte und südlich oberhalb vom neuen Feuerwehrhaus ent-
steht das Neubaugebiet „Östlich der Schulstraße“ mit dem naheliegenden Straßen-
namen „Am Schlittenhang“.
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Sobald die Vergabekriterien beschlossen wurden, 
werden an bereits gemeldete Bauwerber Bewerbungs-
bogen für eine Bauparzelle verschickt. Zudem erfolgt 
eine Veröffentlichung auf der Homepage der Gemein-
de Ihrlerstein. Zu diesem Zeitpunkt wird es leider noch 
nicht möglich sein, einen Quadratmeterpreis zu benen-
nen. 

Sobald es witterungstechnisch möglich ist, wird mit 
den Straßenbaumaßnahmen begonnen (geplanter 
Fertigstellungstermin: Ende Mai 2021). 

Neubaugebiet „östl. der Schulstraße“ 
Vorstellung eingereichter Straßennamen 

Die Bürger der Gemeinde Ihrlerstein wurden gebeten, 
Namensvorschläge für die Straße des Gebiets östl. 
der Schulstraße zu nennen. Der Bürgermeister verliest 
die eingereichten Namensvorschläge: 

Sigrid-Manstorfer-Straße, Bgm-Karl-Rösch-Ring, 
Brigglweg, Nazzi-Leiten, Ratisbona-Ring, Gerhard-
Huber-Straße, Nazzi-Feld, Am Schlittenbugl, Am 
Feuerwehrhaus, Sankt-Florian-Straße, St.-Florian-
Ring, Jakob-Ihrler-Weg, Königsallee, Corona-Weg, 

Brandler-Ring, An der Rennleiten, Rasputiener-
straße, Schlammingerweg, An der Salzstraße, Tal-
ring. 

Nach einer Beratung im Gremium wurden die 
Straßenbezeichnungen „Ratisbona-Ring“ und „Am 
Schlittenbugl“ abgewandelt auf „Am Schlittenhang“ 
und zur Abstimmung gebracht. 

Es wird beschlossen, dass die Straße im Neubauge-
biet „östl. der Schulstraße“ die Straßenbezeichnung 
„Am Schlittenhang“ erhalten soll. 

Vorstellung der Bedarfszahlen  
Kita und Kiga 

Im Oktober 2020 wurde seitens der Verwaltung eine 
Bedarfsfeststellung für die Kinderbetreuung zum 
01.07.2021 durchgeführt. Insgesamt wurden 
213 Erziehungsberechtigte in einer Fragebogenaktion 
angeschrieben. Rund 50 % aller Anschreiben kamen 
als Rückläufer zurück und konnten entsprechend 
 ausgewertet werden. 

Vorrangig stellte sich dabei heraus, dass weit mehr 
Kinder-Krippenplätze gewünscht werden. 

Beim Kindergarten St. Theresia ist die Krippengruppe 
voll ausgelastet, hier besteht bereits eine längere War-
teliste. 

Zur umgehenden Behandlung dieser Problematik wur-
de in der heutigen Gemeinderatssitzung ein Arbeits-
kreis gebildet, dem folgende Gremiumsmitglieder 
angehören: 

• Barbara Müller  
• Dr. Elke Eggenhofer 
• David Wierzioch 

Hauptstraße 42
93346 Ihrlerstein

info@haustechnik-wallner.de
www.haustechnik-wallner.de

Tel. 09441 9745
Fax 09441 21320

GmbH & Co. KG  Geschäftsführer Markus Blank
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Dieser Arbeitskreis befasst sich zudem auch mit dem 
kommenden Neubau am Kindergarten St. Theresia. 

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung wird dieser 
Arbeitskreis dem Gremium geeignete Lösungsmög-
lichkeiten zur Entscheidung vorlegen. 

Beitritt zum Zweckverband kommunale Ver-
kehrssicherheit Oberpfalz 

Aufgrund der Kündigung der Vereinbarung mit der 
Stadt Regensburg zur Überwachung des fließenden 
Verkehrs in Ihrlerstein zum 31.12.2020 stellte sich 
die Frage, ob eine derartige Überwachung weiterhin 
durchgeführt werden soll. Diese Notwendigkeit wurde 
vom Gemeinderat der Gemeinde Ihrlerstein bejaht, 
so dass nun der Beitritt zu einem Zweckverband 
erforderlich sei. Aufgrund dessen, dass (vorbehaltlich 
der Zustimmung des Gemeinderats) die Verwaltungs-
gemeinschaft dem Zweckverband als Mitglied bei-
treten muss, wurde in der Gemeinschaftsversamm-
lung vom 27.01.2021 der Beitritt einstimmig 
beschlossen. 

Der Beschlussbuchauszug aus der Gemeinschafts-
versammlung wird vom Bürgermeister vorgetragen. 

Der Gemeinderat Ihrlerstein hat somit Kenntnis vom 
Inhalt des Beschlusses zum Beitritt der Verwaltungs-
gemeinschaft Ihrlerstein zum Zweckverband Kommu-
nale Verkehrssicherheit Oberpfalz und stimmt diesem 
zu. 

Informationen und Anfragen 

Aufgrund eines beruflichen Veränderungswunsches 
der bisherigen Standesbeamtin hat sich leider erge-
ben, dass das Standesamt in Ihrlerstein aufgelöst 
werden muss. Auch in anderen Standesämtern 
macht eine Spezialisierung nicht halt und eine 
Zusammenlegung wird von immer mehr Gemeinden 
bevorzugt. 

Eine Neubesetzung mit einer durchgeführten Stellen-
ausschreibung war nicht realisierbar. Durch die 
schwierige und langwierige Nachfolgelösung sei man 
zur Überzeugung gelangt, die Standesamtstätigkeiten 
an die Stadt Kelheim zu übertragen.  

Man wolle sich aber die Möglichkeit freihalten, das 
Standesamt wieder nach Ihrlerstein zurückzuholen. 
Trauungen können in Ihrlerstein nach wie vor durch 

den Bürgermeister vorgenommen werden. Lediglich 
die administrativen Tätigkeiten führt dann das Stan-
desamt der Stadt Kelheim durch.  

Der Bereich Friedhofswesen wird weiterhin von der 
Verwaltung der Gemeinde Ihrlerstein bearbeitet.  

Am 29.01.2021 konnte die Ihrlerstein-App in Betrieb 
genommen werden. Bereits nach vier Tagen wurde 
die App mehr als 900 Mal in den verschiedenen App-
Stores abgerufen. Der Bürgermeister freut sich sehr 
über den erfolgreichen Start und bittet alle Bürger, bei 
der Weiterentwicklung dieser App zu helfen. Jederzeit 
könnten Änderung und Ideen telefonisch oder per 
Mail eingebracht werden. 

Das bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pfle-
ge stellt für pflegende Angehörige FFP2-Masken 
zur Verfügung. Bei der Verwaltung der Gemeinde Ihr-
lerstein können diese unter Vorlage eines Schreibens 
der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades 
des Pflegebedürftigen angefordert werden. 

Der Landesverband Bayern im Deutschen Jugend-
herbergswerk hat beschlossen, drei Jugendherbergen 
endgültig zu schließen. Auch die Jugendherberge 
Ihrlerstein wird zum Ende des Jahres 2021 geschlos-
sen. 

Zum Thema eingeschränkter Winterdienst wird dar-
auf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf eine 
Räumpflicht besteht. Die Gemeinden sind angehalten, 
nur Hauptstraßen und Wege freizuräumen, die ein 
erhöhtes Gefahrenrisiko aufweisen. Selbstverständlich 
wird nach wie vor durch den Bauhof versucht, alle 
Gemeindestraßen nach und nach schneefrei zu hal-
ten. 

Ein Gemeinderatsmitglied regt an, regelmäßige Mit-
teilungen über die Fortschritte beim neuen Ver-
brauchermarkt und den geplanten Bike-Park im 
Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

Keine Neuigkeiten gibt es zum Radweg nach 
 Kelheim entlang der Staatsstraße. 

Bezugnehmend auf eine Bürgerversammlung in 
2021 regt ein Gremiumsmitglied an, falls eine Prä-
senzveranstaltung coronabedingt nicht stattfinden 
kann, eine solche Veranstaltung online durchzuführen. 

Nachdem keine weiteren Anfragen mehr vorliegen, 
wird der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung 
geschlossen.
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Auszug aus dem Sitzungsprotokoll  
vom 21.01.2021: 

Der erste Bürgermeister eröffnet die Bauauschuss-
sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. 
Alle Mitglieder sind anwesend. Das Gremium ist 
beschlussfähig.  

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass nachträglich zu 
einem bereits behandelten Bauantrag Unterlagen 
nach Versendung der Ladung eingereicht wurden. 
Der Bauausschuss ist vollzählig. Mit der Erweiterung 
um einen Tagesordnung besteht Einverständnis. 

Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift der Bau-
ausschusssitzung vom 25.11.2020 wird angenom-
men. 

Bauantrag auf Sanierung, Umbau und 
 Erweiterung eines Jurahauses, Lage:  
Am Leitengraben 

Der Antragsteller beabsichtigt ein bestehendes Jura-
haus zu sanieren, umzubauen und zu erweitern. Das 
Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsgülti-
gen Bebauungsplanes „Leitengraben“ und ist im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: beim Anbau, 
die Dachform, Dachneigung, Dachüberstand und 
Dacheindeckung 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu und 

befürwortet die beantragten Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Leitengraben“. 

Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Garage, Lage: Schlesierstraße 

Die Antragstellerin beabsichtigt, ein Einfamilienhaus 
mit Garage zu errichten. Die Grundstücke liegen im 
Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes 
„Mohnblumenweg/Schlesierstraße-Überarbeitung“ 
und sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: Dachnei-
gung Haupthaus, Dachform und Begrünung Gara-
ge. 

Das Bauvorhaben wurde am 17.11.2020 erstmalig 
von der Antragstellerin eingereicht. Da sich die Grund-
stücke damals im unbeplanten Innenbereich befan-
den, waren die Bauvorhaben nicht genehmigungs-
fähig. Die Bauanträge wurden zu unserer Entlastung 
an die Antragstellerin zurückgegeben. Am 03.12.2020 
wurde das Bauvorhaben erneut  eingereicht. Mit 
Inkrafttreten des neuen Bebauungsplanes „Mohn -
blumenweg/Schlesierstraße-Überarbeitung“ zum 
14.12.2020 befinden sich die Grundstücke nun im 
Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes. 

Ablehnung Dachneigung Haupthaus:  
Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Da es sich bei dem rechtsgültigen Bebauungsplan 
„Mohnblumenweg/Schlesierstraße-Überarbeitung“ 
um einen neuen Bebauungsplan handelt und Präze-
denzfälle im Baugebiet vermieden werden sollen, 

Bauausschusssitzung
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Holzbau 
 Rahm 

Wolfgang
Blütenstraße 7, 93346 Ihrlerstein 

Telefon: 09441-21020 

Mobil: 0175-8554581 

* Dachstühle * Balkone * Carports * 
Gauben * Dachfenster * 

Altbausanierung * 
Dachgeschoßausbau * Trockenbau * 
Dachumdeckungen * Gartenzäune * 

Holzdecken * u.v.m. 

www.wohnraum8.de - Tel.: 09499 / 94 25 25

IHRE IDEE IST DAS MASS DER DINGE

MÖBEL &
INTERIEUR

KÜCHEN
(MASSIV)

SAUNA &
WELLNESS

WOHNRAUM8 GmbH
Forststr. 25a • D-93351 Painten

Gaststätte und Cafe  
im Naturfreundehaus  

(Ihrlerstein /Sausthal), Telefon 09447/360 

Geöffnet: Freitag ab 15 Uhr 
Sasmtag ab 12 Uhr und  

Sonntag ab 9 Uhr – 18 Uhr. 

Außerhalb dieser Zeit stehen wir auch für  
private und betriebliche Feiern zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

www.naturfreunde-kelheim.de 
vorstand@naturfreunde-kelheim.de  

Jahres- und Gebrauchtwagen 

• Transporter         • Unfallinstandsetzung 
• Reifenservice      • Glasreparaturen 
• Scheibentausch  • Marderschutzsysteme 

09441 7039376 • info@autoparkkirche.de  • www.autoparkkirche.de

KFZ-Meisterbetrieb | HU & AU Abnahme
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lehnt der Bauausschuss die beantragte Befreiung zur 
Dachneigung des Haupthauses ab. Die Einhaltung 
der Abstandflächen ist bauordnungsrechtlich zu prüfen 
(Ringtausch). 

Zustimmung begrüntes Flachdach Garage:  
Der Bauausschuss stimmt der Befreiung zur Dachform 
der Garage „begrüntes Flachdach“ wegen der Bio -
diversität für Arten- und Naturschutz zu. Flachdächer 
können für untergeordnete Bauteile zur Dachbegrü-
nung zugelassen werden. 

Bauantrag auf Errichtung  
eines Einfamilienhauses mit Garage  
und Carport, Lage: Schlesierstraße 

Analog zum vorstehenden Bauvorhaben beabsichtigt 
die Antragstellerin ein Einfamilienhaus mit Garage 
und Carport zu errichten. Die  Grundstücke liegen im 
Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes 
„Mohnblumenweg/Schlesierstraße-Überarbeitung“ 
und sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. Nachfol-
gende Befreiungen von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes werden beantragt: Dachform und 
Begrünung Garage. 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu und 
befürwortet die beantragte Befreiung von den 
 Festsetzungen des Bebauungsplanes „Mohnblumen-
weg/Schlesierstraße-Überarbeitung“. Flachdächer 
können für untergeordnete Bauteile zur Dachbegrü-
nung zugelassen werden. 

Bauantrag auf Errichtung  
eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, 
Lage: Schlesierstraße 

Analog zu den beiden vorstehenden Bauvorhaben 
beabsichtigt die Antragstellerin ein Einfamilienhaus 
mit Doppelgarage zu errichten. Die Grundstücke liegen 
im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungs-
planes „Mohnblumenweg/Schlesierstraße-Überarbei-
tung“ und sind im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: Dachform 
und Begrünung Garage. 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu und 
befürwortet die beantragte Befreiung von den 
 Festsetzungen des Bebauungsplanes „Mohnblumen-
weg/Schlesierstraße-Überarbeitung“. Flachdächer 
können für untergeordnete Bauteile zur Dachbegrü-
nung zugelassen werden. 

Verlängerung Vorbescheid auf Errichtung 
eines Wohnhauses, Lage: Waldstraße 

Mit Bescheid des Landratsamtes Kelheim vom 
12.01.2018 wurde der Vorbescheid „Errichtung eines 
Wohnhauses“ befürwortet. Das Grundstück liegt im 
Innenbereich nach § 34 BauGB und ist im Flächen-
nutzungsplan als Fläche mit besonderer Bedeutung 
für Landschafts- und Ortsbild ausgewiesen.  

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 01.12.2020 
fristgerecht einen Antrag auf Verlängerung des Vor-
bescheides um zwei Jahre gestellt.  

Der beantragten Verlängerung des Vorbescheides 
wird zugestimmt. Gemäß Art. 71 BayBO verlängert 
sich die Frist um zwei Jahre.  
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Vorbescheid auf Neubau  
eines Wohnhauses, Lage: Starenweg 

Es wurden Antragsunterlagen für den Bau eines Mehr-
familienhauses (5–6 Wohneinheiten) im unbeplanten 
Innenbereich eingereicht. Über dem Grundstück befin-
det sich eine 20-kV-Stromleitung. Die einzuhaltenden 
Abstände wurden in der Eingabeplanung nicht berück-
sichtigt und werden derzeit von den Antragstellern 
noch abgeklärt. Eine Behandlung in der Bauaus -
schusssitzung ist daher nicht möglich und muss 
zurückgestellt werden. Nach Auskunft des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung führt durch das Grund-
stück eine Hauptwasserleitung. Die Eintragung einer 
Dienstbarkeit zugunsten des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung ist erforderlich. 

Ein Gremiumsmitglied wurde vom Eigentümer des 
Nachbargrundstücks Fl.-Nr. 84 Gemarkung Neu -
kelheim kontaktiert. Dieser hat beim Erwerb des 
Grundstücks ein Geh- und Fahrtrecht über das Grund-
stück Fl.-Nr. 84/9 für einen Zeitraum von 10 Jahren, 
welches nun abläuft, beurkunden lassen. 

Bauantrag auf Bau einer Gewerbefläche  
mit Betriebsleiterwohnung und Garage, 
Lage: Auf der Platte 

In der Bauausschusssitzung vom 24.09.2020 wurde 
der vom Antragsteller eingereichte Antrag auf Vorbe-
scheid mit dem Bauvorhaben „Errichtung eines Bun-
galows“ behandelt. Damals wurde das Bauvorhaben 
vom Bauausschuss abgelehnt, da das Gebäude teil-
weise im Grüngürtel errichtet werden sollte.  
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt am 
19.01.2021 wurde der Vorbescheid noch nicht ab -
schließend bewertet, d. h. es ist noch kein Bescheid 
erstellt worden, da vom Antragsteller die angeforderte 
Betriebsbeschreibung noch nicht eingegangen ist. 

Nun wurde neben dem noch offenen Vorbescheid ein 
Bauantrag eingereicht. Der Antragsteller beabsichtigt, 
ein Geschäftsgebäude mit Betriebsleiterwohnung zu 
errichten. Das Grundstück befindet sich im Geltungs-
bereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes „GE 
Brückl“ und ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
als Gewerbegebiet (GE) dargestellt.  

Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen. Der 
Bauausschuss befürwortet das Bauvorhaben und die 
Ausnahmegenehmigung zur Betriebsleiterwohnung. 
Die Ausgleichsflächen sind von der Unteren Natur-
schutzbehörde zu prüfen.  

Bauantrag auf Erweiterung  
des bestehenden Zweifamilienhauses  
und Anbau eines Carports,  
Lage: Hauptstraße 

Der Antragsteller beabsichtigt, ein bestehendes Zwei-
familienhaus zu erweitern und ein Carport anzubauen. 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechts-
gültigen Bebauungsplanes „Hauptstraße“ und ist im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde als Dorfgebiet 
(MD) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: Baugrenzen 
Garage und Carport, Dachform und Dachneigung, 
Dacheindeckung, Wandhöhe und der Stauraum zwi-
schen Garage und Straße. 

Lt. Garagenstellplatzverordnung (GaStellV) müssen 
mindestens 3,00 m Stauraum eingehalten werden. 
Sobald 3 m unterschritten werden, stellt dies eine 
Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften dar. Hierfür wurde vom Antragsteller ein 
Antrag auf Abweichung eingereicht. Die Zuständigkeit 
liegt beim Landratsamt Kelheim. 

8
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Gemäß Bebauungsplan sind pro Wohneinheit zwei 
Stellplätze zu errichten. 

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss stimmt dem Bauvorhaben zu und 
befürwortet die beantragten Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Hauptstraße“. 
Der Bauausschuss hat lediglich Bedenken bezüglich 
des geringen Stauraums vor der Garage/Carport zur 
öffentlichen Verkehrsfläche. Auch ein elektrisch betrie-
bener Toröffner in diesem Bereich würde den Ver-
kehrsfluss behindern. 

Vorbescheid auf Erweiterung Keller -
geschoss – Nutzung als Garage, Lager, 
 Terrasse, Stellplatz, Anbau EG Süd und 
Nord, Ersatzneubau Garage nördlich auf 
dem Grundstück, Lage: Veilchenhang 

Der Antragsteller beabsichtigt den vorhandenen Keller 
zu erweitern. Die Erweiterung soll als Garage, Lager-
raum und Unterbau/Fundament für einen Anbau im 
Süden und Stellplätze mit Carport im Westen sowie 
als Terrasse genutzt werden. Drei Einfahrtstore sollen 
auf der Südseite angebracht werden. Dabei wird auf 
der westlichen Seite lt. Antragsteller der Mindestab-
stand von 3 m auf einer Länge von rd. 13 m unter-
schritten. Es ist geplant, eine Überbauung mit einem 
Carport für 2 PKWs auf EG-Niveau durchzuführen. 
Der Keller soll mit dem geplanten Anbau um rd. 
105 m² vergrößert werden. Der Ersatzneubau der 
Garage im nördlichen Grundstücksbereich soll eine 
Höhe von 5,50 m aufweisen und mit einer Länge von 
9 m an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 

Ein Antrag auf Abweichung/Abstandflächenübernah-
meerklärung wurde den Antragsunterlagen nicht bei-
gefügt. Die Zuständigkeit hierzu liegt beim Landrats -
amt Kelheim. Gemäß Art. 6 BayBO müssen 

Abstandsflächen auf dem Grundstück selbst liegen, 
außer wenn die Abstandsflächen auf öffentliche Ver-
kehrs- bzw. Grünflächen reichen, dann bis maximal 
zu deren Mitte. 

Laut Auskunft des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung wird der Wasserhausanschluss im Zuge des 
Bauvorhabens ggf. überbaut. Das Grundstück befindet 
gemäß § 34 BauGB im Innenbereich. Im Flächennut-
zungsplan ist das Grundstück als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) dargestellt.  

Mit dem Vorbescheid möchte der Antragsteller Rechts-
sicherheit über die Möglichkeit der gewünschten 
Bebauung erlangen. 

Die Planung wird zur Kenntnis genommen. Der Bau-
ausschuss befürwortet das Bauvorhaben.  

Vorbescheid auf Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Lagerhalle, Lage: Waldstraße 

Der Antragsteller beabsichtigt, eine landwirtschaftliche 
Lagerhalle zu errichten. Das Grundstück befindet sich 
im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB 
und ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet (MD) 
dargestellt. Hauptsächlich befindet sich das Bauvor-
haben jedoch auf dem anliegenden Grundstück im 
Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 BauGB und 
ist privilegiert. Im Flächennutzungsplan ist dieser 
Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  
Mit dem Vorbescheid möchte der Antragsteller Rechts-
sicherheit über die Möglichkeit der gewünschten 
Bebauung erlangen. 

Bezüglich des Bauvorhabens wurden keine Abwei-
chungen (Grenzbebauung, Wandhöhe im Westen) 
beantragt. Die Zuständigkeit liegt beim Landratsamt 
Kelheim.  

99

Deufel Bau Gm
bH

Rappelshofen 10 a    ·    93346 Ihrlerstein
Tel. 0 94 47 - 4 36 · Mobil 01 51 - 18 47 82 08

e-mail: deufel-bau@t-online.de

Gerüstbau Neubau Sanierung
Putzarbeiten        P昀asterarbeiten
Baugeräte- und Schalungsverleih

Wolfgang Zahradnik
               Trockenbau
         Schreinerarbeiten

Hauptstr. 30b; 93346 Ihrlerstein

Handy: 0170/111 2500

Telefon: 09441/ 642763

Fax: 09441/ 1747919

E-Mail: Wolfgang.Zahradnik@t-online.de

MTB_2#35111.qxp_MTB  22.02.21  10:54  Seite 9



10

Die Eingabeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bauausschuss erklärt sein Einvernehmen mit 
dem Bauvorhaben. 

Genehmigungsfreistellung auf Errichtung 
eines Wintergartens, Lage: Eulenstraße 

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass o. g. Bauvorha-
ben im Freistellungsverfahren eingereicht und als Ange-
legenheit der laufenden Verwaltung genehmigt wurde. 

Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhau-
ses mit Garage, Lage: Fuchsgraben 

Das Bauvorhaben wurde in der letzten Bauausschuss -
sitzung vom 25.11.2020 wegen massiver Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes negativ 
beschlossen. Zwischenzeitlich wurde mit zwei Mit-
gliedern des Gremiums, den Antragstellern sowie dem 
Planer ein Ortstermin abgehalten. Laut Planer wurde 
in den überarbeiteten Plänen die Bebauung der 
Umgebung angeglichen. 

Die Antragsteller beabsichtigen, ein Wohnhaus mit 
Garage zu errichten. Das Grundstück liegt im Gel-
tungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes 
„Walddorf“ und ist im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde als Mischgebiet (MI) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: Wandhöhe, 
Kniestock, Dachneigung, Verlegung der Einfahrt, Dach-
form und Dachneigung der Garage, Baugrenzen 

Die Eingabeplanung wird erneut zur Kenntnis genom-
men. Obwohl das Bauvorhaben massive Änderungen 
zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf-
weist, ist es in der vorgelegten Form sinnvoll und fügt 
sich in die Umgebung ein. Der Bauausschuss stimmt 
daher den beantragten Befreiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes zu.  

Bauantrag auf Neubau  
eines Einfamilienwohnhauses  
mit Doppelgarage, Lage: Hauptstraße 

Der Bauantrag wurde in der letzten Bauausschusssit-
zung vom 25.11.2020 positiv behandelt. Vom Landrats -
amt wurde noch eine weitere Befreiung nachgefordert. 
Die Antragstellerin beabsichtigt, ein Einfamilienwohnhaus 
mit Garage zu errichten. Das Grundstück liegt im Gel-

tungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes 
„Hauptstraße“ und ist im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt.  

Nachfolgende Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes werden beantragt: Baugrenzen, 
Wandhöhe 

Die Eingabeplanung wird nochmals zur Kenntnis 
genommen. Der Bauausschuss stimmt dem Bauvor-
haben zu und befürwortet die beantragten Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Haupt-
straße“. 

INFORMATIONEN UND ANFRAGEN 

Vorbescheid auf Neubau von fünf Reihen-
häusern, Lage: Hasenbuckl 

Der Antrag auf Vorbescheid wurde bereits in den Bau-
ausschusssitzungen vom 30.07.2020 und 25.11.2020 
behandelt und wegen der massiven Bebauung und 
der damit verbunden möglichen Anzahl von Wohn-
einheiten an der beengten Ortsstraße „Hasenbuckl“ 
jeweils abgelehnt.  

Am 19.01.2021 fand nun eine Besprechung mit dem 
Ehemann der Antragstellerin und dem Planer statt. Die-
se machten deutlich, dass sie bei weiterer Ablehnung 
den Rechtsweg einschlagen werden. Man einigte sich 
vorab darauf, dass sie eine Vergleichsplanung vorlegen, 
in der die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wald-
dorf“ eingehalten werden. Nötige Stellplätze werden 
im Notfall auch durch eine Tiefgarage realisiert. Die 
Bebauung gemäß Bebauungsplan ist möglicherweise 
noch massiver als in der bereits vorgelegten Form.  

Neubaugebiet „Östlich der Schulstraße II“ 

Der Bürgermeister teilt mit, dass in der nächsten 
Gemeinderatssitzung ein mögliches Vergabesystem 
vorgestellt wird. Der Bauausschuss sprach sich dafür 
aus, dass ein Bauzwang auferlegt wird, keine Bau-
träger zugelassen werden und dass Bauvorhaben nur 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren genehmigt 
werden. Im Notarvertrag wird ohnehin festgehalten, 
dass der Käufer Kenntnis des rechtsgültigen Bebau-
ungsplanes hat. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vor-
liegen, wird die Sitzung des Bauausschusses been-
det.
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BIERGARTEN UND EISDIELE 
93346 Ihrlerstein • Hauptstraße 42 
www.maharadscha-ihrlerstein.de • E-Mail: N.Kumar@t-online.de 
Telefon: 09441 / 70394 - 64 • Fax: - 65 • Handy: 0175 / 5967137 

Liebe Ihrlersteiner, wir danken Ihnen für mittlerweile acht Jahre als Ihre Wirtsleute.  
Planen und feiern Sie mit uns Ihre Hochzeits-, Verlobungs-, Weihnachts- und Silvesterfeier. 
• Wir bieten Ihnen Räumlichkeiten bis zu 250 Personen. 
• Nutzen Sie für Veranstaltungen unseren Konferenzraum. Wir bitten um rechtzeitige Reservierung 
• Spezialservice/Catering. Familie Kumar

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo. bis Fr.: 11 bis 14 und 17 bis 22.30 Uhr 
Sa.: 17 bis 22.30 Uhr, mittags n. Vereinb. 
So. u. Feiertage: 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr 
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Aus dem Rathaus

INFORMATIONEN IN KÜRZE 

++++++++ Neubau Verbrauchermarkt Buch-
bauer: rechtliche und bautechnische Themen alle 
positiv geklärt; Baugrunduntersuchung im Januar 
ausgeführt; Baubeginn sobald witterungsabhängig 
möglich; Fertigstellung im Winter 
2021/22 +++++++ Sausthal Starkregen: Wahl 
der Vorstandschaft im Dezember 2020; erste 
öffentliche Sitzung Anfang März geplant +++++++ 
Mobilfunkausbau: Stand ortsuche durch Telekom 
für flächendeckendes 4G; mögliche gemeinde-
eigene Standorte für den Mastenbau in Prüfung: 
Rathausgebäude, westlich Fußballplatz und Nähe 
Nürnberger Straße/Panzerstraße +++++++ Feuer-
wehrgerätehaus neu: Außenanlagen bis auf 
Grünanlagen und Einfriedung fertig; innen: Wand, 
Boden, Decke, Sanitär größtenteils fertiggestellt, 
derzeit Elektrik, Schlauchwaschanlage, Endarbei-
ten und Einrichtung; Fertigstellung Juni 2021; Ein-
weihung und Vorstellung der Öffentlichkeit wenn 
möglich in den Sommermonaten ++++++++ 
Feuerwehrgerätehaus alt: Immobilie wird nicht 

verkauft und bleibt der Allgemeinheit erhalten; der-
zeit Sammeln von Ideen und Vorschlägen für die 
weitere Verwendung +++++++ Abrechnung 
Erschließungsstraßen: aktuell Bearbeitung von 
Klagen und Widersprüchen Kirchstraße und Lin-
denstraße; Erstellung und Zustellung der Beschei-
de für Schlesierstraße, Mohnblumenweg, Tulpen-
straße, Nelkenstraße im März +++++++ bikepark, 
pumptrack: junges Projektteam mit vollem Elan 
dabei; Abklärung Standort westlich Fußballplatz; 
vorerst pumptrack in Prüfung +++++++ Bürgerver-
sammlung: wenn Corona-bedingt möglich, Termin 
im Mai +++++++ Kreativ-Ausstellung: findet statt; 
Planungen im Gange; Motto: Kreativ während 
Corona; Verschiebung vom Osterwochenende auf 
das ”Pfingst wochenende“; weitere Informationen 
und  Anmeldungsmöglichkeiten demnächst 
+++++++ Kindergarten/Kinderkrippe: Anmel-
dungen derzeit in der Auswertung; Kinderkrippen-
plätze (Kind 0 bis 3 Jahre) nicht ausreichend vor-
handen;  Übergangslösung in Arbeit +++++++ 

• Bestattungsvorsorge 

• 24h-Rundumbetreuung

• alle Friedhöfe weltweit 

• TÜV-zertifiziert

DAS ORIGINAL - Tradition seit 1987

Kelheim • Kelheimwinzerstraße 62
24h-Tel  09441 12228

www.bestattung-kelheim.de

365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
          am Tag sind wir Ihnen 
          ein persönlicher Helfer.
         Rufen Sie uns dann an,
                            wenn Sie uns 
   brauchen.
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Nachruf 

In stillem Gedenken nehmen wir Abschied von 

Herrn Fridolin Türk, 

der am 05.02.2021 verstorben ist. 

Herr Türk war von 1972 bis 1978 Gemeinderat 
in Ihrlerstein. 

Von 1998 bis 2010 war er als Busfahrer für die 
Schülerbeförderung im Schulverband angestellt. 
Er war allseits beliebt und erledigte seine Aufga-
ben immer zuverlässig und verantwortungsvoll. 

Sein freundliches Wesen und sein Lächeln auf 
den Lippen werden uns fehlen. 

Die Gemeinde Ihrlerstein dankt dem Verstorbe-
nen für seine langjährige Tätigkeit und wird ihm 

ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ihrlerstein, Februar 2021 
Thomas Krebs, Erster Bürgermeister 
mit Bediensteten und Gemeinderat 

Nachruf 

Der Ihrlersteiner SPD-Ortsverein gedenkt 
seines langjährigen Mitglieds 

Herrn Fridolin Türk 

Er war seit über 48 Jahren  
treues Vereinsmitglied  

und war bis ins hohe Alter aktiv. 

Wir werden ihn stets  
in bester Erinnerung behalten. 

Unser tiefes Mitgefühl  
gilt seinen Hinterbliebenen. 

 

Roland Kasper 
Vorstand SPD-Ortsverein Ihrlerstein

Rama dama 

Traumhaft schöne Natur gib`s bei uns auf der 
„Brand“. Etwas stört aber: Der Müll in der Land-
schaft. Aber dagegen wollen wir etwas tun: Die 
Gemeinde Ihrlerstein möchte in 2021 wieder eine 
Rama-dama-Aktion durchführen.  

Freiwillige Helfer räumen dabei den Abfall aus der 
Natur. Termin ist Samstag, 27.03.2021, Treffpunkt 
9 Uhr am Rathaus, Dauer bis max. 12 Uhr. 

Bitte auf festes Schuhwerk  
und Arbeitshandschuhe achten! 

Gemeinderatssitzung März 
Dienstag, 02.03.2021 um 19 Uhr im großen 
 Sitzungssaal des Rathauses
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kreissparkasse-kelheim.de

Weil die Sparkasse
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Autokredit.

Kreissparkasse
Kelheim

„Brandler‘s kleiner tierischer Corona-Faschings-Zug“ Bildquelle: Nadine Blank, Maria Eichenseher
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Problemabfälle aus Haushalten 

Auch in diesem Jahr führt der Landkreis Kelheim wie-
der kostenlos eine Sammelaktion zur Erfassung von 
Problemabfällen aus Haushalten, wie z. B. Chemika-
lien, Lacken, Farben, Batterien usw. durch. 

Termin: Montag, 08.03.2021 
Uhrzeit: von 13 bis 15 Uhr 
Ort: Rathaus Ihrlerstein, Hauptstr. 15 

Folgende Problemabfälle können hierbei in 
 haushaltsüblichen Mengen abgeliefert werden:  
Reinigungs-, Pflanzen- und Holzschutzmittel; 
Backofen- und Grillreiniger, Spraydosen mit Inhalt; 
Autopolitur, Imprägniermittel; Chemikalien aus Expe-
rimentierkästen und Fotolabors; Wachse; Fette; Kle-
ber; Säuren; Laugen; Salze; Quecksilber (z. B. Schal-
ter, Thermometer); Lacke und Farben; Beizmitel; 
Batterien (keine Autobatterien), Akkus (Ni-Cd, Ni-MH), 
Lösungsmittel wie Benzin, Spiritus, Tri, Aceton, Far-
benverdünner, Glycerin; Frostschutzmittel; Abflussrei-
niger, Bremsflüssigkeit, Ölschlamm und verschmutztes 
Heizöl (max. 20 l), Ölfilter.  
Die Abfälle sind möglichst in ihren ursprünglichen 
Behältern mitzubringen. Es darf nichts zusammen-
geschüttet werden, da sonst chemische Reaktionen 
ausgelöst werden können. 

Bei der Sammelaktion können nicht abgegeben 
werden:  
Munition; Sprengkörper, pyrotechnische Artikel  
(z. B. Feuerwerkskörper); Druckgasflaschen; Feuer-
löscher, Tierkadaver, Altmedikamente; sonstige Abfälle 
(auch Altöl) aus Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. 

Dispersionsfarben (Malerarbeiten) und ausge -
härtete Lacke sind über die Restmülltonne zu 
 entsorgen (Restinhalte eintrocknen lassen). Trans-
portbehälter und sonstiges Leergut werden nicht 
angenommen! 

Problemmüll in Sinkkästen 

Sinkkästen dienen der Weiterleitung des Ober-
flächenwassers in die Kanalisation. Sie liegen 
in den Rinnsteinen und sind in der Regel mit 
einem gitterförmigen Oberteil verschlossen. Sie 
verfügen über Schlammfangeimer, die regel-
mäßig vom darin angesammelten Unrat befreit 
werden müssen.  

Erschwert wird diese Arbeit allerdings durch par-
kende Autos, über die Grundstücksgrenzen 
wuchernde Pflanzen und eine unerlaubte Müll -
entsorgung. Sind die Sinkkästen verstopft, kann 
das Wasser nicht ablaufen und die Straßen kön-
nen bei stärkeren Regenereignissen überflutet 
werden. Weitere Probleme bestehen ganzjährig.  

Die Verwaltung der Gemeinde Ihrlerstein weist 
daraufhin, dass Hecken und Pflanzen, die von 
privaten Grundstücken in den Verkehrsraum 
wachsen, zurückgeschnitten werden müssen, 
zumal sie nicht selten in die Sinkkästen wurzeln 
und diese verstopfen. Mit Wurzeln durchzogene 
Sinkkästen sind zudem erheblich schwerer zu 
reinigen.  

Auch Schmutz, der bei der Straßenreinigung 
durch die Anwohner*innen anfällt, darf nicht in 
den Sinkkasten gekehrt werden, sondern ist über 
den Hausmüll zu entsorgen.  

Leider kommt es auch immer wieder verstärkt 
vor, dass Plastikbeutel zur Entsorgung des Hun-
dekots von unverantwortlichen Hundehaltern in 
den Sinkkästen entsorgt werden.  

Unsachgemäße Abfallentsorgung stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die auch dementsprechend 
geahndet werden kann. 
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Printprodukte begeistern durch ihr Design,  

ihre Hap琀k, Qualität und Langlebigkeit.  

Überzeugen Sie sich selbst!
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Wertstoffhof Ihrlerstein 
Beim Bauhof, Gronsdorfer Weg 60 

Winteröffnungszeiten 
Di. u. Fr. 15.00 – 17.00 Uhr,  
Sa.          09.00 – 12.00 Uhr

Babymassage 
Cranio Sacrale Therapie

 
Bobath für Erwachsene

Die Gemeinde …

  
Strasser Adolf            90 Jahre 
Zink Mathilde            95 Jahre 
Finzl Richard             85 Jahre 
Wagner Susanna        90 Jahre 
Schuster Ernst            85 Jahre 
 
 
 
Elfriede und Ludwig Schmidbauer  
 
 
 
Sonja und Robert Roithmeier  
 
 
Kost Jakob 
Zankl Rosina 
Wittenzellner Ida 
Greiner-Perth Elina 
Urban Noah 
Moser Magdalena 
Wutzer Hannes 
Schneider Lukas 
Holzer Thea 
Minninger Valentin 
 
 
Bollwein Theresia 
Türk Fridolin 

Aus dem Fundbüro 

Gefunden… 
Was?                             Wo? 

Gutschein                      Hauptstraße 
Verloren… 
Was?                             Wo? 
Kinderbrille                     Schlittenberg /   
grau-blau                        Rennstrecke 

Bitte melden Sie sich im Fundbüro im Zimmer 1 
des Rathauses, wenn Sie etwas gefunden bzw. ver-
loren haben (Tel. 09441/5034-0).

HORAK
Naturstein

Arno Horak

Steinmetzmeister
staatl. gepr. Natursteintechniker
Restaurator im Steinmetz- u.
Steinbildhauer-Handwerk

Weinbergweg 5 - 93309 Kelheim · Tel. 0 94 41-21 209
info@horak-naturstein.de - www.horak-naturstein.de

Böden - Treppen
Bäder - Küchen
Garten - Terrasse
Grabsteine
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Adressen und Öffnungszeiten
• Apotheke 

Jakobs-Apotheke Eigenstetter Christian, Apotheker 
Hauptstr. 1, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 68 23 93 
Mo. – Fr. v. 8.00 – 12.30 u. 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa. v. 09.00 – 12.00 Uhr 

 
• Ärzte 

Gemeinschaftspraxis Eigenstetter/Karl 
Hauptstr. 14, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 15 34 
Sprechzeiten  
Mo.– Fr.  v. 7.30 – 11.00 Uhr  
Mo. u. Do. Nachmittag v. 16.00 – 18.00 Uhr 
Di. Nachmittag geschlossen! 
Mi. Abendsprechstunde v. 16.00 - 18.30 Uhr  
Freitag nach Vereinbarung 

 
Albin Melzl · Zahnarzt   
Hauptstr. 1, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 2 15 20 
Mo. – Fr. 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo. u Di. 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Do. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
• Banken in Ihrlerstein  

Raiffeisenbank, Hauptstr. 15,  
Tel. 0 94 41 / 50 19 14 00, Fax 64 25 06 
Mo. und Mi. geschlossen 
Di. v. 8.00 – 12.00 u. v. 13.30 – 16.30 Uhr 
Do. v. 8.00 – 12.00 Uhr u. v. 13.30 –17.30 Uhr 
Fr. v. 8.00 – 15.00 Uhr 

 
Kreissparkasse, Hauptstr. 24,  
Tel. 0 94 41 / 299-0, Fax 299-5508 
Mo v. 8.30 – 12.00 Uhr und 14.00 –16.00 Uhr 
Di geschlossen, Mi v. 08.30-12.00 Uhr, 
Do v. 14.00 – 17.30 u. Fr. v. 08.30 – 12.00 Uhr 

 
• Bauhof Ihrlerstein  

Gronsdorfer Weg 60, 93346 Ihrlerstein 
 
• Bücherei Ihrlerstein 

im Rathaus, 2. Stock, Hauptstr. 15,  
Tel. 50 34-34 E-Mail: buecherei.ihrlerstein@t-online.de 
Mo. + Do. v. 15.00 – 18.00 Uhr u. Di. v. 10.00 – 12.30 Uhr 

 
• Kindergarten (in Ihrlerstein)  

Brandler Zwergerlgarten, Tel. 29 46 46,  
Schlesierstr. 23, Email: bachhuber @kvkelheim.brk.de 

 
St. Theresia, Tel. 74 83, Kirchstr. 1 
Email: st-theresia.ihrlerstein@kita.bistum-regensburg.de 
 
Waldkindergarten b. Frauenhäusl,  
Waldhandy 0170 7 31 39 91 
E-Mail: walk@KvKelheim.brk.de 

 
• Medizinische Fußpflege  

Kirmeier Petra  
Gronsdorfer Weg 21a, 93346 Ihrlerstein, 
Tel. 0 94 41 / 17 62 64

• Tierheilpraxis 
Cornelia Friedl 
Am Leitengraben 18, 93346 Ihrlerstein 
Tel.: 09441/296805, Termine nach Vereinbarung   

• Tankstelle 
Matthias Reinwald 
Mo.– Fr. 6.30 – 20.00 Uhr Sa. 7.00 Uhr – 19.00 Uhr 
So. 8.00 – 19.00 Uhr (Waschanlage So. ab 12.00 Uhr)  
24-Stunden-Tankautomat  

• Pfarramt 
Pfarrer Koller Hans-Jürgen  
Kirchstr. 3, 93346 Ihrlerstein • Tel. 0 94 41 / 97 37 
Di. v. 8 – 11 Uhr u. Do. v. 17.00 – 19.00 Uhr  

• Physiotherapie 
Thomas Oberneder 
Hauptstr. 14, 93346 Ihrlerstein 
Tel. 0 94 41 / 17 59 00 Fax. 17 59 02  

• Verwaltungsgemeinschaft Ihrlerstein 
Gemeinde Ihrlerstein + Markt Essing 
Hauptstr. 15, 93346 Ihrlerstein  
Tel. 09441 / 50 34-0, Fax 50 34-50  
Email: poststelle@ihrlerstein.de · www.ihrlerstein.de 
Mo – Fr v. 8.00 – 12.00 Uhr, Do v. 14.00 – 18.00 Uhr 

TELEFON-VERZEICHNIS 
Vorzimmer Bürgermeister: 
Michaela Kaltenegger                                       (  50 34-22 
Geschäftsstellenleiter: 
Ludwig Rappl                                                    (  50 34-21 
Kämmerer: 
Frank Fiebig                                                      (  50 34-15 
Einwohnermeldeamt: 
Kerstin Hueber                                                  (  50 34-11 
Bauamt:  
Evelyn März                                                      (  50 34-27 
Gewerbe- und Steueramt: 
Jörg Nowy                                                         (  50 34-14  
Kasse: 
Bettina Chrubasik                                              (  50 34-16 
Verena Hesse                                                   (  50 34-17 
Sozialamt: 
Ingeborg Schneeberger                                    (  50 34-13 
Standesamt: 
Sonja Schmid                                                    (  50 34-26 
Personalstelle: 
Anja Höfler                                                        (  50 34-36 

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen bittet die 
VG Ihrlerstein vor Besuch im Rathaus um vorherige Ter-
minabsprache mit den betreffenden Ansprechpartnern.  

• Nachbarschaftshilfe in Ihrlerstein 
Fr. Küchelbacher Karla  
Tel.: 66 797 88  

• Wertstoffhof Ihrlerstein 
beim Bauhof, Gronsdorfer Weg 60 
Winteröffnungszeiten: (ab. 27. 10. 2020) 
Di + Fr. 15.00 – 17.00 Uhr/Sa. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

18
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Neuerscheinung:  Ihrlerstein 
 

                                       Heimatgeschichte 

                                    und Ortschronik 
Autor: Erich Hafner

249 Seiten 

122 Bilder und Illustrationen 

Format 20 x 20,5 cm 

Erhältlich zum Preis von 22,50 €     

Die Auflage ist begrenzt! im Rathaus Ihrlerstein.  
       

                                       
                                    und Ortschronik 

Ihrlersteiner Werkzeug-Restpostenverkauf
Mund-Nasen-Schutz (Masken) 
➢ 1 Stück für 0,80 €  
➢ 50 Stück für 19,90 € 
➢ Rundgummi/Schnürlgummi 

1 m für 0,90 € 

Kurzwaren 
➢ Nadeln ab 1,00 € 
➢ Applikationen ab 1,00 € 
➢ Flicken ab 1,00 € 

Altmühlstraße 24 • 93309 Kelheim • 09441/1750577 
Verkauf Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr • Sa. 9.00-13.00 Uhr 

JAKOBS

POTHEKE

INHABER: CHRISTIAN EIGENSTETTER

HAUPTSTRASSE 1       93346 IHRLERSTEIN

TELEFON  0 94 41 / 68 23 93       TELEFAX  0 94 41 / 68 23 95    

Herr Hafner übergab die 1. Auflage der Ihrlersteiner Ortschronik an Bürgermeister Krebs.  
Das Buch ist ab sofort im Rathaus erhältlich. Foto: Beck
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    Kostenfreie  Bücherei-Online-Nutzung,       

    gültig  ab  Registrierung, bis  31. Mai 2021  

   Vorname: ___________________________________________________                  

   Name: ___________________________________________________                  

   Straße, Hausnr.: ___________________________________________________                

   Wohnort: ___________________________________________________                  

   Geburtsdatum: ___________________________________________________                  

   Telefon: ___________________________________________________ 

   E-Mail: ___________________________________________________                  

   Unterschrift: ___________________________________________________                  

   Kinder bis 18 Jahre, nur mit Unterschrift der Eltern!                         

   Eltern-Teil: ___________________________________________________                  
     

   In 4 „Schritten“ zu Ihren Zugangsdaten: 

-    Ausfüllen des Antrags 

-    Einwurf in Rathaus-Briefkasten 

-    Registrierung  in  der  Bücherei 

-    die Zugangs-Daten  erhalten Sie per Mail!                                                          

       Bearbeitung nur zu den momentanen Öffnungszeiten: 

       Montag und Donnerstag von 13.00  bis  16.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

    

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Neues aus der Gemeindebücherei  
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                          Raus in den Garten und in die Natur! 

           
70  e Magazin-Abo  =   insgesamt  1.866  Magazine! 

Bis 31. Mai kostenlose Anmeldung und Nutzung! 
(Formular zur Teilnahme auf  nächster Seite) 

Aktuelle  Informationen über Wissenschaft & Technik, Reisen & Sprachen,  
Auto, Sport & Freizeit 

 
     
 
 
                

                           

                                       „Reisen im Kopf“  mit schönen Romanen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                   Gute, gesunde Zeit wünscht Ihnen ihr Bücherei-Team! 

Neues aus der Gemeindebücherei 
 
 
 
 
 
 
                          Raus in den Garten und in die Natur! 

           
70  e Magazin-Abo  =   insgesamt  1.866  Magazine! 

Bis 31. Mai kostenlose Anmeldung und Nutzung! 
(Formular zur Teilnahme auf  nächster Seite) 

Aktuelle  Informationen über Wissenschaft & Technik, Reisen & Sprachen,  
Auto, Sport & Freizeit 

 
     
 
 
                

                           

                                       „Reisen im Kopf“  mit schönen Romanen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

                   Gute, gesunde Zeit wünscht Ihnen ihr Bücherei-Team! 

- ‘s
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Mikrozensus 2021 ist gestartet 

Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten 
Bundesgebiet wieder der Mikrozensus statt. Dabei 
handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Haus-
haltsbefragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent 
der Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspart-
nerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung 
befragt wird. Für einen Teil der auskunftspflichtigen 
Haushalte kommt ein jährlich wechselnder Themen-
bereich hinzu, der in diesem Jahr Fragen zur Gesund-
heit beinhaltet.   

Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informa-
tionen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und 
politische Entscheidungen und deshalb für alle Bür-
gerinnen und Bürger des Landes von großer Bedeu-
tung. So entscheiden die erhobenen Daten z. B. mit 
darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struk-
tur- und Investitionsfonds der Europäischen Union 
erhält. 

Die Befragungen werden in vielen Fällen als 
 telefonisches Interview mit den Haushalten 

 durchgeführt. Dafür engagieren sich in Bayern 
 zahlreiche  ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und 
Interviewer im  Auftrag des Bayerischen Landesamts 
für Statistik. Haushalte, die kein telefonisches  
Interview wünschen, haben die Möglichkeit, ihre 
 Angaben im Rahmen einer Online-Befragung  
oder auf einem Papierfragebogen per Post zu 
 übermitteln. 

Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen 
Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend 
gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und 
 Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit 
 verpflichtet. Sie kündigen das geplante Telefon -
interview bei den Haushalten zuvor stets schriftlich 
an. 

Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet 
alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2021 eine 
Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die 
Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer zu unter-
stützen. 

Bekannt aus:
BR, TVA und Charivari

.

www.heimatfriedhof.online

- Benachrichtigung über
Sterbefälle

- Zuverlässig über
Beerdigungen und
Trauerfeiern informiert

- Informationen/Aktuelles
zu den Friedhöfen
Jetzt kostenfrei
herunterladen

Neue App benachrichtigt Sie über
Sterbefälle und Termine zu Trauerfeiern

.

Ein Stück Heimatverbundenheit immer und überall dabei.
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High School Aufenthalte im Schuljahr 2021/2022 
Bewerbungsphase läuft schon! 

 

 
 

Auch im kommenden Schuljahr werden sich wieder viele Schülerinnen und Schüler aus 
Deutschland aufmachen, um in den USA, in Kanada, Neuseeland, Australien und Irland meh-
rere Monate bei einer Gastfamilie zu leben und dort zur Schule zu gehen. Trotz Corona kön-
nen Auslandsaufenthalte für Austauschschüler stattfinden. Ein solcher Aufenthalt kann ein 
ganzes Schuljahr dauern, aber auch ein Halbjahr oder 3 Monate (außer USA). 
 

Ganz neu im Programm bieten wir nun auch Aufenthalte in Irland an. Die Insel bietet eine 
tolle Alternative mit kurzer Anreise ohne Visum (da Mitglied in der EU). Hier ist ein Aufenthalt 
bereits ab 5 Wochen möglich. 
 
Wer im Schuljahr 2021/2022 ins Ausland möchte, für den wird es nun Zeit, sich zu bewerben. 
Die Bewerbungsphase ist in vollem Gange, und wer Interesse an einem Auslandsaufenthalt 
hat, sollte sich gleich informieren und zeitnah bewerben. 
 
Wem eine Ausreise mit Start im August/September 2021 zu unsicher oder kurzfristig ist, der 
kann sich auch schon jetzt für den Start im Januar/Februar 2022 bewerben. 
 
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de finden Sie ausführliche Informationen sowie die 
Möglichkeit sich gleich kostenlos und unverbindlich zu bewerben. Weitere interessante Infor-
mationen wie z.B. Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern können auf Facebook und Ins-
tagram nachgelesen und angesehen werden. Nach der unverbindlichen Online-Bewerbung 
folgt als zweiter Schritt ein persönliches Beratungsgespräch mit den Schülern und Eltern. 
 
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, Australien 
und Neuseeland sowie Irland erhalten Sie bei: 
 
TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen 
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de 
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2021 März 
1 Mo  
2 Di Gemeinderatssitzung Rathaus 19 Uhr 
3 Mi  
4 Do  
5 Fr  
6 Sa  
7 So  
8 Mo Problemmüllsammlung 13-15 Uhr bei Rathaus 
9 Di  
10 Mi  
11 Do  
12 Fr  
13 Sa Naturfreunde: Wanderung  

Weltenburger Berg – Thaldorf – Kelheim.  
Treffpunkt 13 Uhr, Donaupark bei Getränke Dillinger 

14 So  
15 Mo  
16 Di  
17 Mi  
18 Do  
19 Fr  
20 Sa  
21 So  
22 Mo  
23 Di  
24 Mi  
25 Do  
26 Fr Naturfreunde: Hausdiensteinteilung – Sicherstellung 

der Bewirtschaftung;  
18.30 Uhr – Naturfreundehaus 

27 Sa Rama-Dama-Aktion: Treffpunkt Rathaus 9 Uhr 
Naturfreunde: Arbeitseinsatz am Naturfreundehaus. 
Treffpunkt 8.30 Uhr 

28 So  
29 Mo  
30 Di  
31 Mi Naturfreunde: Kindergruppe:  

Ostereier färben; 15 Uhr, NF-Haus 
 

Veranstaltungskalender:

2021  April 
1 Do  
2 Fr  
3 Sa  
4 So  
5 Mo  
6 Di  
7 Mi  
8 Do  
9 Fr  
10 Sa  
11 So  
12 Mo  
13 Di  
14 Mi  
15 Do  
16 Fr  
17 Sa  
18 So  
19 Mo  
20 Di  
21 Mi  
22 Do  
23 Fr  
24 Sa  
25  So  
26 Mo  
27 Di  
28 Mi  
29 Do  
30 Fr  
 

Aufgrund aktueller Entwicklungen (Corona) können die Veranstal-
tungen kurzfristig verschoben oder abgesagt werden. Die Veran-
stalter bitten um Verständnis.

Wichtiger Hinweis für Veröffentlichung von 
Beiträgen im Mitteilungsblatt: 
Textbeiträge, die zur Veröffentlichung gedacht sind, sind 
auf USB-Stick abzuspeichern od., wenn möglich, per  
E-mail an: kerstin.hueber@ihrlerstein.de zu senden. 
Zudem sind f. Rückfragen die Beiträge mit Namen u. Tel.  
zu versehen. Ein Einarbeiten umfangreicher Textbeiträge 
ohne diese Vorarbeit wird nicht zugesichert.  
Die nächste Ausgabe erscheint  

Ende März 
Beiträge hierfür sind bis zum 10.03.2021 abzugeben.

Impressum: 

Herausgeber: Gemeinde Ihrlerstein 

Text: Gemeinde Ihrlerstein, Ortsvereine Ihrlerstein  
Für die nicht von der Gemeinde Ihrlerstein erstellten 
Texte und Bilder sind die jeweiligen Verfasser selbst 
verantwortlich. Die Gemeinde Ihrlerstein als 
 Herausgeberin des Mitteilungsblattes übernimmt 
 hierfür keinerlei Haftung – auch hinsichtlich der Ein-
haltung der Datenschutzbestimmungen! 

Druck: Kelly-Druck GmbH, Abensberg  
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